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Bezirksvertretung 9 (Mülheim) 29.09.2008       

 
 
Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Die Bezirksvertretung Mülheim dankt den Antragstellern für die Initiative, lehnt die Eingabe jedoch ab, da 
die vorhandene Beleuchtung ausreichend ist. 



2 

 

Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
Die Antragsteller setzen sich ein für die Installierung von mindestens zwei zusätzlichen Leuchten in 
verschiedenen Bereichen des Buchheimer Ringes. 
 
Eine Kopie der Eingabe ist als Anlage beigefügt. 
 
Begründung: 
 
Die Verwaltung hat die Vorschläge überprüft und nimmt dazu wie folgt Stellung: 
 
Zu 1: (Südlich der Einmündung Schlagbaumsweg im Bereich des Fußgängerüberweges) 
Sowohl der Buchheimer Ring in Fahrtrichtung Holweide, als auch der Schlagbaumsweg in Fahrtrich-
tung Schulzentrum sind ausreichend beleuchtet; dies betrifft ebenso den Bereich der Einmündung 
Buchheimer Ring/Schlagbaumsweg inklusive der hier befindlichen signalgeregelten Fußgängerüber-
wege. Erkenntnisse über Auffälligkeiten in Bezug auf Gefahren oder Unfallsituationen liegen der Ver-
waltung derzeit nicht vor. 
 
Der Teilbereich des Buchheimer Rings in Fahrtrichtung Höhenberg wird als anbaufreier Straßenteil 
bisher nicht beleuchtet, da das Erfordernis einer ergänzenden Beleuchtung bisher auch nicht gese-
hen wird. 
 
Ergebnis der Ortsbesichtigung mit RheinEnergie: die vorhandene Straßenbeleuchtung entspricht dem 
Standard der Straßenbeleuchtung der Stadt Köln und ist nicht zu beanstanden. 
 
Zu 2: (In Höhe der Kleingartenanlage Grüner Weg) 
Eine zusätzliche Beleuchtung im Bereich der geplanten Querungshilfe Grüner Weg/Kleingartenanlage 
ist aus Sicht der Verwaltung nicht zwingend erforderlich, da die diese Wegstrecke benutzenden Per-
sonen den östlich des Buchheimer Rings befindlichen sicheren Gehweg bis zur Signalanlage Schlag-
baumsweg benutzen können. Hierbei handelt es sich auch um die direkte Wegeverbindung zur 
Sportanlage, so dass hier keinerlei unverhältnismäßige Umwege in Kauf genommen werden müssen.  
 
Eine mögliche Mehrausleuchtung des Buchheimer Rings in den gewünschten Bereichen hätte einma-
lige Investitionskosten in Höhe von 18.000 € zur Folge, wobei die jährlichen Wartungs- und Betriebs-
kosten nicht mitgerechnet wurden. 
 
Aus vorgenannten Gründen sieht die Verwaltung derzeit keine Notwendigkeit, im genannten Bereich 
eine ergänzende Straßenbeleuchtung zu installieren. 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 1 
 
 
 


